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A. Einführung

„An Heiligabend hatten mehrere Gefangene einen Beamten mit einem 
Messer bedroht. Der Mitarbeiter wurde nach etwa zehn Minuten von Kolle-
gen befreit. Die JVA-Leiterin […] hatte darüber nicht sofort Polizei und 
Staatsanwaltschaft informiert. Die Anklagebehörde ermittelt wegen des Ver-
dachts der Strafvereitelung gegen die inzwischen suspendierte [Anstaltsleite-
rin] […].“ So berichtete das Hamburger Abendblatt noch am 20.  Februar 
20151 über einen Vorfall, der sich Ende 2014 in der JVA Lübeck ereignete 
und zu seiner Zeit insbesondere in den lokalen Medien Aufsehen erregte und 
politische Auseinandersetzungen auslöste. Ob sich Anstaltsleiterinnen und 
Anstaltsleiter tatsächlich wegen Strafvereitelung strafbar machen, wenn sie 
im Vollzug begangene Straftaten nicht anzeigen, ist bisher höchstrichterlich 
nicht entschieden.2 Eine spezielle gesetzliche Regelung zur Anzeigepflicht 
der Anstaltsleitung gibt es nicht. Darüber hinaus ist auch fragwürdig, ob eine 
Strafanzeige im Hinblick auf einen Strafvollzug, der die Gefangenen zu ei-
nem Leben ohne Straftaten befähigen soll, immer sinnvoll ist.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Arbeit, die verschiedenen Implikationen 
der Strafanzeige als Reaktion auf Straftaten, die im Strafvollzug von Gefan-
genen begangen werden, zu untersuchen. Dazu gehören die rechtlichen Rah-
menbedingungen, die Frage nach dem sinnvollen Einsatz der Strafanzeige als 
Reaktion auf Straftaten sowie der tatsächliche Umgang mit der Strafanzeige 
in der Praxis des Strafvollzugs.

Erwachsenen- und Jugendstrafvollzug unterscheiden sich voneinander. 
Dies gilt besonders hinsichtlich des Umgangs mit Straftaten. Schon aufgrund 
der für den Jugendstrafvollzug zusätzlichen gesetzlich vorgesehenen Reak
tionsmöglichkeiten, aber auch mit Blick auf den Erziehungsgedanken, sind 
Erwachsenen- und Jugendstrafvollzug nur schwer vergleichbar. Deshalb 

1  Artikel abrufbar unter: http://www.abendblatt.de/region/schleswig-holstein/ 
article137666565/Haeftling-in-JVA-Luebeck-begeht-Selbstmord.html (abgerufen am 
12.10.2015).

2  Das OLG Hamburg hat 1995 den damaligen Anstaltsleiter der JVA Fuhlsbüttel 
wegen Strafvereitelung zu einer elfmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt, weil er 
schwere, von Gefangenen während der Haftzeit begangene Straftaten nicht anzeigte 
(OLG Hamburg NStZ 1996, 102). Dagegen hat der BGH zwei Jahre später in einem 
etwas anders liegenden Fall die Strafbarkeit von leitenden Vollzugsbediensteten ver-
neint, als diese Straftaten von Bediensteten gegenüber Gefangenen nicht meldeten 
(BGHSt 43, 82).
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wurde die Untersuchung auf eine dieser Vollzugsformen, den Jugendstraf-
vollzug, begrenzt. Gerade im Jugendstrafvollzug spielen erneute Straftaten 
und Gewalt eine so bedeutende Rolle, dass teils sogar von einem „alltäg
lichen Phänomen“3 gesprochen wird. Auch rücken besonders schwere Vor-
fälle von Gewalt im Jugendstrafvollzug immer wieder in den Fokus der 
öffentlichen Diskussion und Forderungen nach verstärkten Kontrollen und 
Vorwürfe gegenüber den Anstalten werden laut.4 Aus diesen Gründen und da 
sich die Jugendstrafgefangenen meist noch in einer Phase befinden, in der 
Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die Entwicklung bestehen, ist die Frage 
nach dem richtigen Umgang mit Straftaten hier besonders relevant.

Für einen Jugendstrafvollzug, der auf Resozialisierung und Erziehung der 
Gefangenen ausgerichtet ist, sind auch Aspekte wie die Sicherheit der Gefan-
genen und ein positives, angstfreies Anstaltsklima von Bedeutung. Reaktio-
nen auf Straftaten im Vollzug müssen insoweit dazu beitragen, die Funk
tionsfähigkeit des Strafvollzugs zu gewährleisten. Das BVerfG äußerte sich 
in seinem Grundsatzurteil vom 31.  Mai 2006, in dem es eine gesetzliche 
Grundlage für den Jugendstrafvollzug forderte, dazu insofern, dass es zur 
Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen Jugendstrafvollzugs disziplinari-
scher Maßnahmen bedürfe. Gerade im Jugendstrafvollzug sollte jedoch posi-
tiv beeinflussenden und motivierenden Maßnahmen der Vorzug gegeben 
werden.5 In welcher Beziehung die Strafanzeige, die eine staatliche Strafver-
folgung in Gang setzt, zum Resozialisierungsziel und zu den anderen Reak-
tionsmaßnahmen steht, bleibt zu untersuchen.

Als Folge schwerer Gewaltvorkommnisse in der JVA Ichtershausen 2001 
und der JVA Siegburg 2006 entstanden einige Untersuchungen,6 die sich mit 
dem Ausmaß von Gewalt im Jugendstrafvollzug und mit Präventionsmög-
lichkeiten beschäftigen. Nur wenige Untersuchungen7 widmen sich jedoch 
dem nachträglichen Umgang mit bzw. den Reaktionsmöglichkeiten auf im 
Vollzug begangene Straftaten. Eine Untersuchung speziell zur Strafanzeige 
gibt es bisher nicht. Gerade im Hinblick auf die Häufigkeit von gestellten 
Strafanzeigen, den Verfahrensverlauf und den Einfluss, den eine Strafanzeige 
auf Resozialisierung, Sicherheit und Ordnung und das Anstaltsklima hat, 

3  A. Ernst / Neubacher 2014, S. 171, 180; Neubacher 2014b, S. 322; Wirth 2006, 
S. 22.

4  Siehe nur für Berlin http://www.morgenpost.de/berlin-aktuell/article123842247/ 
Ploetzensee-ein-Berliner-Jugendgefaengnis-ausser-Kontrolle.html oder http://www.
rbb-online.de/klartext/ueber_den_tag_hinaus/kriminalitaet/skandaloes_gewaltexzesse.
html (beides abgerufen am 12.9.2015).

5  BVerfGE 116, 82 (93 f.).
6  Bieneck / Pfeiffer 2012; Hinz / Hartenstein 2010; Neubacher 2014b; Wirth 2006.
7  Ritz 1984; J. Walter 1998. Aktuell, aber speziell zur Anwendung von Sicherungs- 

und Disziplinarmaßnahmen auch Faber 2014; Bachmann / A. Ernst 2015.
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stellen sich noch viele offene Fragen, die im Folgenden beantwortet werden 
sollen.8

Die vorliegende Arbeit ist dazu in fünf Abschnitte gegliedert. Im ersten 
Abschnitt (B.) werden die Grundlagen des Jugendstrafvollzugs dargestellt, 
die für die Einordnung der Strafanzeige von Bedeutung sind. Anschließend 
ergeben sich mit Blick auf die Fragestellung drei Teile, die die verschiedenen 
Implikationen der Strafanzeige im Jugendstrafvollzug betreffen. Es ist sinn-
voll, zunächst zu untersuchen, ob eine Anzeigepflicht der Anstaltsleitung bei 
Straftaten in der Anstalt überhaupt besteht (C.), also ob es Vorschriften gibt, 
die eine solche Pflicht regeln oder aus denen sie sich herleiten lässt. Neben 
der möglichen strafrechtlichen Pflicht, falls sich also die Anstaltsleitung 
strafbar macht, wenn sie im Vollzug begangene Straftaten nicht anzeigt, wer-
den auch dienstrechtliche Verpflichtungen berücksichtigt. Danach wird erör-
tert, ob und in welchen Fällen eine Strafanzeige insbesondere mit Blick auf 
das Vollzugsziel sinnvoll ist (D.). Dafür sind die Ergebnisse der Strafvoll-
zugsforschung relevant, die sich mit dem Zielerreichungsprozess beschäfti-
gen oder die Straftaten und Gewalt im Vollzug zum konkreten Gegenstand 
haben. Daran schließt eine Untersuchung an, wie in der Praxis des Jugend-
strafvollzugs mit strafrechtlich relevanten Fällen und besonders mit der 
Strafanzeige als Reaktion umgegangen wird (E.). Zu diesem Zweck wurde in 
der JSA Berlin und der JVA Wriezen eine Aktenanalyse durchgeführt. Außer-
dem wurden alle Anstaltsleiterinnen und Anstaltsleiter von Jugendstrafanstal-
ten in Deutschland schriftlich befragt. Abschließend wird in Abschnitt F. ein 
Regelungsvorschlag unterbreitet und in Abschnitt G. werden die wesentlichen 
Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst.

8  Dazu auch J. Walter 2010, S. 66.




